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RATGEBER

P3f/fî/7fe/7/'0c//f Ifers/c/ra/'iHigra/i
Sehbehindert -
was nun?

Aufgrund einer «nassen Ma-
cula-Degeneration» bin ich
seit einiger Zeit zunehmend
sehbehindert, vor allem beim
Lesen. Fazit des Professors für
Augenheilkunde, bei dem ich
in Behandlung bin: «Sie wer-
den sich immer in Ihrer Woh-

nung zurechtfinden, doch le-

sen werden Sie nicht mehr
können.» Nicht-mehr-lesen-
Können scheint mir gleich-
bedeutend mit Nicht-mehr-
schreiben-Können, im Klar-
text: in vielen Dingen abhän-
gig sein. Wie schaffe ich es, so

gut wie möglich selbstständig
zu bleiben?

Glücklicherweise verfügen
wir in der Schweiz über ein

gut ausgebautes Netz an Bera-

tungsstellen für Sehbehinder-
te und Blinde. Nehmen Sie

Kontakt auf mit der Bera-

tungsstelle in der Nähe Ihres
Wohnortes und lassen Sie sich
einen Termin geben. Ein Be-
rater oder eine Beraterin wird
Ihnen dort die verschiedens-

ten Hilfsmittel zeigen, er-
klären und ausprobieren las-

sen. Es gibt zahlreiche Dinge,
die Sehbehinderten das tägli-
che Leben erleichtern - ange-
fangen bei einer passenden
Lupenbrille. In der Beratungs-
stelle hilft man Ihnen bei-
spielsweise auch beim Ausfül-
len eines AHV-Formulars, mit
dem Sie einen Beitrag zu
solch einer Brille beantragen
können. Sie können sich auch
über spezielle Computer für
Sehbehinderte und die pas-
senden Kurse dazu informie-
ren. Sie werden sehen, es gibt
heutzutage glücklicherweise
viele Möglichkeiten, einer
Sehbehinderung wirkungsvoll
zu begegnen.

Und jetzt bitte
unterschreiben

Kürzlich war ich mit meiner
Mutter in der Stadt unter-
wegs, als sie von Herzflattern
befallen wurde, das einfach
nicht mehr aufhören wollte.
Ich fuhr sie deshalb auf die
Notfallstation einer renom-
mierten Privatklinik, wo sie

(meine Mutter ist privat versi-

chert) früher schon in Be-

handlung war. Der Pfleger
nahm die Personalien auf,
fragte auch nach der Kran-
kenkasse und meinte dann:
«So, und jetzt unterschreiben
Sie das bitte.» Meine Mutter
reagierte - trotz flatterndem
Herzen und Übelkeit - mit der

Frage, was denn da stehe. Erst
jetzt las der Pfleger etwas ver-
dutzt vor, was sie unterschrei-
ben sollte. Immerhin ver-
pflichtete sie sich mit ihrer
Unterschrift, alle Kosten, die

von der Krankenkasse nicht
übernommen werden, selber

zu zahlen! Ob er meine Rüge
ernst genommen hat?

Das kann man nur hoffen! Er
ist nämlich verpflichtet, seine
Patienten darüber zu orientie-

ren, was sie unterschreiben
sollen - erst recht auf einer
Notfallstation. Doch leider ist
dies längst nicht immer der
Fall. Man kann jedem Patien-
ten nur raten, auch in einer
Notfallsituation nichts zu un-
terschreiben, ohne über den
Inhalt informiert worden zu
sein.

Crista Me/zws,
Sctoezz. Paö'ewfenorgarasafc'o«,

Post/ac/z 850, 8025 Zärzc/z

Dr. Hansraedz Berger

Vorbezug für Wohn-
eigentum kurz vor
der Pensionierung
Ich bin 63-jährig, werde in
zwei Jahren pensioniert. Mei-
ner Frau und mir wurde so-
eben eine hübsche, kleine
Eigentumswohnung angebo-
ten, die wir uns leisten könn-
ten. Für das erforderliche
Eigenkapital bin ich aber auf
einen Vorbezug bei der Pen-
sionskasse angewiesen. Lei-
der hat diese mein Gesuch ab-

schlägig beantwortet, weil ein

Vorbezug für Wohneigentum
spätestens drei Jahre vor der
Pensionierung erfolgen müs-
se. Ist das nicht eine Zwänge-
rei? Die Pensionskasse wird
mir mein Kapital in zwei Jah-

ren ohnehin auszahlen, da ich
für die Kapitaloption optiert
habe.

Der Verwalter Ihrer Pensions-
kasse lässt sich offenbar vom
Bundesgesetz über die berufli-
che Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenfürsorge (BVG)
inspirieren, das einen Vorbe-

zug für Wohneigentum nur bis
«drei Jahre vor Entstehen des

Anspruchs auf Altersleistun-
gen» zulässt (Artikel 30c).

Mit dieser Sperrfrist will
das BVG die so genannte An-
tiselektion verhindern. Mit
andern Worten soll vermieden
werden, dass jene Versicher-

ten, die wegen ihrer schlech-

ten Gesundheit nur noch mit
einer kurzen Lebensspanne
rechnen dürfen, noch kurz
vor ihrer Pensionierung ihr
Geld abziehen, während der
Kasse die Gesunden mit über-
durchschnittlich langer Le-

benserwartung bleiben.
Das Eidgenössische Versi-

cherungsgericht hat diesen

BVG-Paragraphen übrigens
sehr restriktiv ausgelegt. Ist
eine Pensionierung gemäss

Reglement schon vor dem 65.

Altersjahr möglich, so beginnt
die Frist für Kapitaloption
oder Vorbezug schon drei Jah-

re vor dem frühstmöglichen
Datum zu laufen. Kann ein
Versicherter also bereits mit
sechzig den Hut nehmen, so
erlischt sein Optionsrecht,
ginge es stets nach dem Willen
der obersten Versicherungs-
richter, schon nach seinem
57. Geburtstag.

Im Versicherungsalltag
läuft es freilich nicht immer so

hart ab, und deshalb scheint
Ihr Fall auch nicht gänzlich
hoffnungslos. Da Ihr Alters-
guthaben in zwei Jahren oh-
nehin ausbezahlt wird, fällt
hier das Argument der Anti-
Selektion ja ausser Betracht.
Zudem zeigen sich die Kassen

in letzter Zeit zusehends fle-
xibler und stimmen einem

Vorbezug während der kriti-
sehen drei Jahre selbst dann

zu, wenn die Kapitaloption
nicht angemeldet wurde. Die
exzellente Finanzlage vieler
Pensionskassen scheint Ver-
waiter und paritätische Kom-
missionen milde zu stimmen.
Selbst die Aufsichtsbehörde in
Bern, das Bundesamt für So-

zialversicherung, ist der Mei-

nung, auf die Durchsetzung
der Dreijahresklausel könne
verzichtet werden, wenn die
Antiselektion keine Gefahr
für die Kasse darstellt.
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Ihre Chancen, dass sich der
Verwalter Ihrer Pensionskasse

umstimmen lässt, stehen nicht
schlecht. Sonst versuchen Sie

sich über die paritätische
Kommission (Stiftungsrat) der
Kasse durchzusetzen.

Noch ein Tipp zum Steu-

ernsparen: Achten Sie darauf,
dass der beabsichtigte Vorbe-

zug und die Auflösung Ihres
3a-Kontos bei der Bank nicht
ins gleiche Steuerjahr fallen.
Durch einen gestaffelten Be-

zug können Sie nämlich der

Steuerprogression die Spitze
brechen. Das macht schnell
einmal ein paar Tausender aus.

Dr. Hazzsrz/ecfz Berger

vor. Er ist daher eine Art, die

von Sturmschäden, wie sie

zum Beispiel durch «Lothar»
entstanden sind, gut profitie-
ren kann. In Gärten kommt
der Falter manchmal an Fuch-
sien oder an Weinreben vor.

Die Raupen schlüpfen etwa
nach einer Woche aus den

Eiern und fangen an zu fressen.

Eine oder auch einige wenige

Raupen richten aber keinen
nennenswerten Schaden an.
Nehmen sie an einer Pflanze

überhand, sammelt man die
kleinen Fresssäcke am besten

einfach ab und setzt sie nach

Möglichkeit auf eine wilde Fut-

terpflanze.
Azzzzeffe Gezser-Barfe/zausezz

Name:

PLZ/Ort:

res Braungrün um. Dann wer-
den auch ihre Augenflecken
deutlicher. Typisch für alle

Schwärmerraupen ist ihr sta-

cheliger Fortsatz am Hin-
terende. Die Weinschwärmer-

Raupen haben einen interes-
santen Abwehrmechanismus.
Bei einer Störung zieht das

Tier den Kopf ein. Dabei wird
der Vorderkörper aufgebläht
und die beiden Augenflecken
vergrössern sich. Dadurch
sieht die Raupe wie ein klei-
nes, schlangenartiges Monster
aus und kann so ihre Fress-

feinde abschrecken.
Vom Juli bis September le-

ben die Raupen des Mittleren
Weinschwärmers bei den Fut-
terpflanzen, sind aber nicht
häufig zu sehen. Denn tags-
über verstecken sie sich meist
im Boden und kommen erst
in der Dämmerung und in der
Nacht nach oben, um an der
Pflanze zu fressen. Im Spät-
sommer haben sie genug Nah-

rung aufgenommen und ver-

puppen sich knapp unter der
Erdoberfläche. So überdauern
die Tiere den Winter. Erst im
Juni des nächsten Jahres

schlüpfen die schönen Falter.

Sofort nach der Begattung le-

gen die Weibchen bei den Fut-

terpflanzen ihre Eier ab. Meist
sind dies Weidenröschen,
Nachtkerzen oder Labkraut.
Der Mittlere Weinschwärmer
sucht mit Vorliebe frische

Lichtungen oder Kahlschläge
auf, denn dort kommen die

Weidenröschen am häufigsten

Annette Gez'ser-Barfe/zansen

Monster
in den Fuchsien
Ein eigenartiges Tier lebt in
meinen Fuchsien. Es sieht aus
wie eine Made und hat einen
Stachel. Wenn man es mit
einem Steckli berührt, wird
es an einem Ende dick und
bekommt grosse Augen.

Auf Ihren Fuchsien lebt eine

Raupe des Mittleren Wein-
Schwärmers. Der erwachsene

Schmetterling ist noch auffälli-

ger als die Raupe, doch sieht

man ihn selten, da er erst am
Abend und in der Nacht fliegt.
Er ist bräunlich, hat aber eine

sehr hervorstechende himbeer-
rote Musterung. Dadurch ist er
unverwechselbar. Manchmal
kann man ihn in hellen und
warmen Juninächten sehen.

Seine Raupen sind frisch
geschlüpft noch hellgrün, mit
dem Grösserwerden werden
sie entweder gelblicher oder
sie färben sich in ein dunkle-

SENSO+. Damit Sie das Leben
nicht nur sehen, sondern auch hören.

Wer erstklassig leben will, sollte nicht zweitklassig
hören. Entscheiden Sie sich deshalb für die
neue volldigitale Hörgeräte-Klasse
SENSOL Das Plus für Ihr Ohr.

www.w/dex.cb

Für kostenlose Informationen Coupon ausschneiden und senden an
Widex Hörgeräte AG, Postfach, 8304 Wallisellen (Tel. 01 839 10 50)
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